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Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnquartier östlich Erlenweg" 

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr Lang, 

zum o.g. Verfahren nimmt der Kreis Coesfeld wie folgt Stellung: 

Eine abschließende Stellungnahme kann seitens des Aufgabenbereiches 
Niederschlagswasserbeseitigung erst nach Vorlage eines konkreten 
Entwässerungsentwurfes abgeben, der im Rahmen der erforderlichen 
wasserrechtlichen Verfahren gemäß §§ 57 I LWG (Kanalnetzanzeige) und 8 WHG 
(Niederschlagswassereinleitung) eingereicht werden sollte. 

Für die Realisierung der Wohnbebauung ist laut Aufgabenbereich 
Oberflächengewässer die Verlegung des verrohrten Tüskenbaches zwingend 
erforderlich. Die dafür benötigten Flächen werden planungsrechtlich berücksichtigt 
und ausgewiesen. 
Die Gewässerverlegung stellt einen Gewässerausbau gem. § 67 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar, der gern. § 68 WHG der Planfeststellung 
bedarf. Die Überbauung der verrohrten Gewässerstrecke kann nur dann erfolgen, 
wenn über den noch zu stellenden Genehmigungsantrag gern. § 68 WHG auf 
Gewässerverlegung positiv entschieden wird und Rechtskraft erlangt. Eine 
Zustimmung kann unter Berücksichtigung v. g. Ausführungen zurzeit noch nicht 
erfolgen. 

Konten der Kreiskasse Coesfeld: 

Sparkasse Westmünstedand 
IBAN DE54 4015 4530 0059 0013 70 
BIC WELADE3WXXX 

VR-Bank Westmünstedand eG 	 Postbank Dortmund 

IBAN DE68 4286 1387 5114 9606 00 IBAN DE67 4401 0046 0001 9294 60 
BIC GENODEM1BOB 	 BIC PBNKDEFF 

Sie erreichen uns ... 

Mo. — Do. 8.30 — 12.00 Uhr 
und 	14,00— 16.00 Uhr 
Fr. 	8.30 — 12.00 Uhr 
und nach Terminabsprache 



Die Untere Landschaftsbehörde erklärt: 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans Rorup, der hier 
keine Festsetzungen trifft. Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes weicht der 
Geltungsbereich des Landschaftsplanes gemäß § 20 (4) LNatSchG auf die 
Außengrenze des Bebauungsplanes zurück. 

Gegenüber der ersten Beteiligungsrunde gem. § 4 (1) BauGB (Träger öffentlicher 
Belange) wurde die Eingriffsbilanzierung verändert. Im Ausgangszustand wurde die 
Bewertung von 12 großkronigen Laubbäumen von 8 Biotopwertpunkten (BWP) auf 
5 BWP reduziert. Nach dem verwendeten Bewertungsverfahren LANUV 2008 wären 
8 BWP angemessen. 

Ein bedingt naturnahes Regenrückhaltebecken im Zielzustand wurde mit 6 BWP 
eingestuft. Für diese im verwendeten Bewertungsverfahren nicht enthaltene 
Kategorie geht man davon aus, dass naturnah gestaltete Rückhaltebecken den 
Ausgleich in sich selbst finden. Auf Acker wären das 2 BWP. Durch 
biotopgestaltende Maßnahmen ließe sich eine Aufwertung auf 4 BWP erreichen. Es 
wird gebeten, die Bilanz zu überprüfen. 

Das Defizit ist bis zum Satzungsbeschluss angemessen auszugleichen. Dem 
beabsichtigten Ausgleich durch Erwerb von Biotopwertpunkten wird zugestimmt. 

Die übrigen Fachdienste erheben keine Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Stöhler 
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Bebauungsplan Nr. 140 „Wohnquartier östlich Erlenweg“,  
Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet östlich Erlenweg“ 
 

Sehr geehrte Frau Wilhelm, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran 
interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 
Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia  
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 

eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder 

Postanschrift:  Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

mailto:ZentralePlanungND@unitymedia.de
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
Wilhelm 22.11.2016 PLEdoc GmbH 1423934 23.11.2016
 
Bebauungsplan Nr. 140 „Wohnquartier östlich Erlenweg“ und Bebauungsplan Nr. 141
„Gewerbegebiet östlich Erlenweg“ und 77. FNP Änderung der Stadt Coesfeld
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass in dem von Ihnen angefragten Bereich keine von
uns verwalteten Versorgungsanlagen vorhanden sind. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im
Übersichtsplan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- und Richtigkeit und
nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns Kontakt auf.
 
Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber:
 
• Open Grid Europe GmbH, Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
• GasLINE  Telekommunikationsnetzgesellschaft  deutscher  Gasversorgungsunternehmen  mbH  &  Co.  KG,

Straelen
• Viatel GmbH, Frankfurt
 
Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungseinrichtungen der hier aufgelisteten
Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jeweiligen
Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcentern gesondert einzuholen.
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen,
dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung
finden.
 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von uns
verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der planexternen
Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren.
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit
uns.
 
Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-
 
Anlage(n)
Übersichtkarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2014 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)
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Darm: 22.12.2016

Stadt Co6sleld

- Bebauungsplan Nr. 140 ,,Wohnquartier östlich Erlenweg"
- Bebauungsplan Nr. l41 ,,Gewerbegebiet östlich Erlenweg"
- 77. Anderung des FlächennuEungsplanes der Stadt coesfeld

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 (2) BaUGB

lhr Schreiben vom 21.11.2016 - Herr Lang -
Mein Schreiben vom 19.09.2016

zl
Strqßen.NR;l
Londesberieb Slroßenbou Nordrhein Westlolen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Planverfahren habe ich mit Schreiben vom 19.09.2016 eine Stellungnahme
abgegeben.

Weitere Anregungen werden im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2)
BaUGB vom Landesbetrieb Straßen NRW - Regionalniederlassung Münsterland -
nicht vorgetragen.

Mit freundlichen Grüßen
i,A,

l/. '4afuy/
lngeborg Hiller

Slr €n.NRw-Betiebss'rz P6lfach l0165l.458l6celsnkirckn. R.gion.l .d.rl.s!ung lllBr.rl.nd

Inr.m.t *wsrrd*n.nrw.d. E-Mail: lonratl@str6*n nN d€ wahrk.mp ]0 48653 Cßldd
Posfach ldl 43636 CGsleld

l,üd6bek He$en-Thuringen BLZ 30050000. Kon|o-Nr 4005815 Telelon 0254tr424
IBAN] D82030050000000400581 5 BIC: WEI-ADEDD konlatt mt.md@st6sen.nru de
Sleuernumme. ll9/5922/5316



Wo lte rs Partner c
Sladtwerke Coesfeld GmbH Pos(ach 1461 48638 CoeslelC

Architekten & Stadtplaner GmbH
Herrn Carsten Lang
Postfach 19 45
48639 Coesfeld

Stadt Coesfeld
. Bebauungsplan Nr, 140 ,,Wohnquartie. östlich Erlenweg"
- Bobauung3plan Nr. 141 ,,Gewerbegobiet östlich Erlenweg"
- 77. Anderung des Flächennutungsplanes

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Aufstellung der o.g. Bebauungspläne und der 77. Anderung des Flä-
chennutzungsplanes werden von Seiten der Stadtwerke Coesfeld GmbH grund-
sätzlich keine Bedenken erhoben.

Wir verweisen auf unser Schreiben vom 20.09.20'16 im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange. Zusätzlich
möchten wir bezüglich Punkt 6.3 (Löschwasser) der Bebauungspläne anmer-
ken, dass die aufgeführten Löschwassermengen auf der in 2015 durchgeführten
Analyse des verrohrten Trinkwassernetzes basieren. Wir erlauben uns den
Hinweis, dass Veränderungen im Netz oder beim Wasserverbrauch zu anderen
Ergebnissen führen können. lm Ubrigen verweisen wir auf unser Schreiben
Me vom 03.02.2016, in dem wir lhnen den 2-teiligen Löschwassermengenplan
für Coesfeld überreicht haben.

Bezüglich Punkt 6.2 (Abwasserentsorgung) des Bebauungsplanes Nr. 141
"Gewerbegebiet östlich Erlenweg" sollte das geplante Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht nicht für die Stadtwerke, sondern für das Abwasserwerk Coesfeld festge-
setzt werden.

Mit besten Grüßen
STADTWERKE COESFELD GmbH

ppa.

Stadtwerke
Coesfeld

Nähe. Krzft. Bewegung.

St.dtwerke aoesfeld CmbH

b buenlnq@siad§Erk.-@sferd de

920.2A1

21.122416

Amts8eri.lrt cociftld HRB 488
Uri.-lDNr: DE 124468?09

Bankverbindung rück5eitigl

r'.l\§")\
Andreas Böhmer Carsten Adam

27. Dez 2016

tl



e
Abwasserwerk
der Stadt Coesfeld

48653 Co€sfeld

Teisfon 02541 / 92S320

T6l6fax 025'11/929333

22.12.2016

Bebouungsplon Nr. 'l40 ,,wohnquorlier ösllich Erlenweg"

Frühzeilige Beleiligung der Behörden und Träger öflenllicher Belonge

Sehr geehrte Domen und Henen,

durch den Bebouungsplqn Nr. l40 soll eine londwirtschoftliche Nuhflöche ösllich des
Erlenweges Stroße für die Bereilslellung zusölzlicher Wohnbouflöchen eßchlossen
werden. Ergönzend zu unserem Schreiben vom 19.09.2016 nehmen wir wie folgl
Stellung:

Überflutunosschutz / Rückstousicheruno

Die textlichen Hinweise im Bebouungsplon Abschnitt 3. Überflutungsschutz sind wie
bereils mitgeleill onzupossen:

,3. Übefilutungsschuh

Slorkegenereignisse können durch dos öffenlrbhe Enlwdsserungsnetz nichl immer
vollstöndig oufgenommen werden, sodoss es zvr Überltvtung von Sfroßen, Gelönde
und Geböuden kommen konn. Hiergegen muss sich der crundslückseigenlümer
bzw, Nutzer gernöß D/N 1986 leil lO0 durch sinnvolle Kornbinolionen von
Moßnohmen, die von der individuellen Loge und Gesfolfung der bqulichen Anloge
abhöngig srnd. schüfzen. ln diesem Zusommenhong whd empfohlen, die
Oberkonte des Erdgeschossfu6bodeni die feägen Erdgeschossfußböden auf eine
Höhe von 0,25 - 0,50 m über der zugeordnelen Eßchließungsstraße anzulegen.

2E Dez. 20ß

Abfassen'od d.. §hdt Coesf€ld . Pos{äch 1861 . 18638 C@sfeld

WollersPortner
Architekten & Slodlplaner GmbH
Postfqch 1945
4ti639 Coesfeld

Hal Wg Jan-Wilm Wenning 02541 t929-322
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Enlwösserungspunkte unterholb dieser Höhe wie z B. Uchlschöchle, Kellerzugönge
efc, sind enlsprechend zu sichern.

4. Rücksloosicherung

cemöß der Enlwdsserungsolzung der Slodl Coesfeid ho, sich ieder Eigentümer
wirkungsvoll ünd dauethafl gegen schödliche Folgen von RÜckslou zu schÜhen."

Gewösser/Flulmulde

Bei der geplonlen Flutmulde hondelt es sich um ein Gewösser, dos zukünfiig durch die
stodt Coesfeld (Abwqsserwerk der stodt coesfeld) unlerhollen wird.

Die Verlegung des venohrlen Tüskenboches und Detoils zu geplonten Furt durch die
Flutmulde sind mit der [Jnleren Wosserbehörde des Kreises Coesfeld obzuslimmen.

Die geplonte Gewösservenohung ouf privaten Grundstücken muss über ein Geh-,
Fohr- und Leilungsrechl mit einer Breite von je 2,50m gemessen von der
Gewösserochse zu Gunsten der Slodt Coesfeld gesichert werden. Dieser Korridor muss
für die Stodt Coesfeld frei zugönglichen sein. Es dürfen keine Einwirkungen entslehen
oder Moßnohmen vorgenommen werden, die den ordnungsgemößen Beslond oder
Belrieb der Gewösservenohrung beeinlrächligen

Alloemeines

Diese Stellungnohme bosiert ouf dem Hochwosserschuhkonzepl des
lngenieurbüros Tutthos und Meyer (Oktober 2015) und der vorhondenen
Vorolonunq des lngenieurbüros Kettler und Blonkenogel (Stond Oktober 2016).
lnsgesqml konn die Enlwösserungsplqnung nochvollzogen werden. Um eine
obschließende Stellungnohme geben zu können bedorf es einer Enlwurfsplonung
einschließlich Erlöuterungsbericht. Folgende Nochweise zu führen:

- lnnerhqlb des Plonqebieles ist nochzuweisen, dqss der Enlwösserungskomfort,
der Hochwosserschutz und die Überflutungssicherheit entsprechend den
olloemein onerkonnten Reoeln der Technik eingeholten werden.

, Außerholb des Plonoebietes ist nochzuweisen, doss durch die beobsichtigfen
Anderungen keine Verschlechterunq des Entwösserungskomforts, des
Hochwosserschutzes und der Überflulungssicherheit quftreten.

Die erforderlichen wossenechtlichen Unterlogen sind in Abstimmung mit den
Aufsichtsbehörden (Untere Wosserbehörde bzw. Bezirksregierung MÜnster) zu
erorbeiten uod dem AWW zur Verfügung zu stellen.

n crüBen

der slodl coesfeld

i.1.1.(J.@
Jon-wilm ld/enning JHockriTRolf



Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 
Von: <Nico.Meierholz@telekom.de> 
Betreff: Stadt Coesfeld - Bebauungsplan Nr. 140 Wohnquartier östlich 
Erlenweg; Ihr Schreiben vom 19.08.2016; WMSTI: 64995726 
Datum: 10. Januar 2017 um 16:25:24 MEZ 
An: <info@wolterspartner.de> 
 
Sehr geehrter Herr Lang,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
	   
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 
TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehme ich wie folgt Stellung: 
	   
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus dem beigefügtem Plan ersichtlich sind. 
	   
 
Es bestehen keine Einwände gegen den vorgelegten 
Bebauungsplan, sofern der Bestand und der Betrieb der 
vorhandenen TK-Linien weiterhin gewährleistet werden. 
	   
Desweiteren bestehen gegen den vorgelegten Bebauungsplan 
keine grundsätzlichen	  Einwände. 
  
Im Baugebiet werden Verkehrsflächen teilweise nicht als öffentliche 
Verkehrswege gewidmet, sondern als Verkehrsflächen mit Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger und 
Erschließungsträger ausgewiesen. Diese Flächen müssen auch zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke mit 
Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen. 
	   
Die Festsetzung der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belastenden Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB alleine 
begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung von 
Telekommunikationslinien jedoch noch nicht. Deshalb muss in 
einem zweiten Schritt die Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch erfolgen. 



Ich beantrage daher dem/den Grundstückseigentümer/n 
aufzuerlegen, die Eintragung einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit im Grundbuch zu Gunsten der Tele-kom Deutschland 
GmbH, Sitz Bonn, mit folgendem Wortlaut zu veranlassen:  
 
”Die Tele-kom Deutschland GmbH, Bonn, ist berechtigt, 
Telekommunikations-li-nien/-anlagen aller Art nebst Zubehör zu 
errichten, zu betrei-ben, zu ändern, zu erweitern, auszuwechseln 
und zu un-terhal-ten. Sie darf zur Vornahme dieser Handlungen das 
Grundstück nach vorheriger Terminabsprache, bei 
unaufschieb-baren Maßnah-men (z. B. Entstörungen) jederzeit 
betreten und bei Bedarf be-fahren. 
Über und in einem Schutzbereich von 50 cm beiderseits der 
Te-lekommunikationslinien/-anlagen dürfen ohne Zustimmung der 
Tele-kom Deutschland GmbH keine Einwirkungen auf den Grund 
und Bo-den, gleich welcher Art und zu welchem Zweck, 
vorgenommen wer-den, durch die die Telekommunikationslinien/-
anlagen ge-fährdet oder beschädigt werden können. Das Recht 
kann einem Dritten überlassen werden.” 
Vor diesem Hintergrund weise ich Sie vorsorglich darauf hin, 
dass wir die TK-Linien nur dann verlegen können, wenn die 
Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu 
Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im 
Grundbuch erfolgt ist. 
	   
	   
Die Telekom macht darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen 
Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei 
Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie 
einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. Das kann 
bedeuten, dass der Ausbau der Telekommunikationslinien im 
Plangebiet aus wirtschaftlichen Gründen in oberirdischer Bauweise 
erfolgt. 
 
Die Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur 
unter anderem an den technischen Entwicklungen und 
Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der Telekom 
erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll 
erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die Telekom da, wo 



bereits eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder 
geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur 
errichtet. 
  
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen 
der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH unter der Absenderadresse 
dieser E-Mail so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
	   
	   
Ich bitte die verspätete Bearbeitung des Vorganges zu 
entschuldigen. 
	   
Mit freundlichen Grüßen  
Nico Meierholz 
	   
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH   
Technik Niederlassung West  
PTI 15 Münster 
Nico Meierholz  
Referent BL  
Dahlweg 100-102, 48153 Münster  
+49 251 78877-7724 (Tel.)  
+49 251 78877-9609 (Fax)  
+49 170 917-9063 (Mobil)  
E-Mail: Nico.Meierholz@telekom.de  
www.telekom.de   
 
ERLEBEN, WAS VERBINDET. 
	   
Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik 
	   
GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN - RESSOURCEN SCHONEN UND 
NICHT JEDE E-MAIL DRUCKEN. 
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Bezirksregierung Münster

Bezirksreglerung lMünster . Postfach 8440 . 48045 [4ünster

WoltersPartner
Architekten & Stadtplaner GmbH
Daruper Straße 15
48653 Coesfeld

wolters fld,ty'",
omeYnnf

rv

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag ,,

tltu^k\4l
üeyerhoff

01.12.2416

54 13.03,206/2015.0154

Auskunfl erteit

+49 (0)251 411-5590

+49 (0)251411-85590

E-Mail:

Nevinghofi22

Telefon: +49 (0)251 411-0
-felelax: +49 \A1251 411-2525
Postsrelle@brns.nlW.de

Öfientliche Verkehrsmitlel:

Bis Halrestelle,Sradlpark

lMii der DB Rlchtung

bis Haftepunkl , zenlrum Nod

+19 \a)251 411-4444
Grünes Umwelischutzielefon:
+49 (0)251 411 - 3300

Konto der Landeskasse:

lB,qN:0E24 3005 0000 0000
0618 20

BIC:WELADEDDXXX

Gläublge!lO
DE5927204000094452

Stadt Coesfeld
- Bebauungsplan Nr. 140 "wohnquartier östlich Erlenweg"
- Bebauungsplan Nr. 141 "Gewerbegebiet östlich Erlenweg"
- 77. FNP Anderung
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o. g. Vorhaben bestehen seitens des Dezernates 54 der Be-
zirksregierung Münster keine Bedenken.

7r#)





Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

RelDnafoßEml MuGte and
Arbrehl.Thaensrß ße 22. 4 31 47 Mü nster

Wolters Partner
Architekten & Stadtplaner GmbH
Daruper Straße 15
48653 Coesfeld

Bebauungsplan Nr. 140 "Wohnquartier östlich Erlenweg"
lhr Schreiben vom 21.11.2016
Aktenzeichen: --
hier: Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BaUGB

Sehr geehrter Herr Lang,

gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht des Regionalfoßtamtes
Münsterland keine Bedenken

Freundliche Grüße

UI
i .i tLLLtI it\-\'\\-l
i. A. Martin Baumgart '\l

Tüy'#

0512 2016

310-11-01 023 2016 143

ba Anlwoi( bihe angeben

Teleton 0251 91797-453

Ielefax 0251 91797.470

madin baumgan@wald-und-

Konto 4011912
Btz 300 500 0o

IBAN: DE10 3005 0000 0004

011912
BIC/SWIFTTWELA DE DD

Ust ld -Nr oE 814373933

Sleue.Nr. 337/5914/3348

R€gionalfoßiäht Mü.ster

AlbrechlThaer-Slßße 22

Telelon 0251 91797-440
.|elela, 

0251 91797470

mu€nsrerland@wald und-

ww\^l wald-und'holz nN de

Wolters Partner



STADT DULMEN
Die Bürgermeisterin

Stadl DÜlmen . Posltach 1551-43236 Dülmen

Wolters Partner
Architekten & Stadtplaner
Daruper Str. 15

48653 Coesfeld

VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG
Ov.rbeBplaiz 3 (Overberopassaqe)

30.11.2016
Frau Althoff
6'12.Alt
17
02594 t 12-632
02594 I 12-0
02594 I 12-649
a.althoff@duelmen.de

Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 140 ,,Wohnquartier.. östlich Erlenweg" und
Nr. 141 ,,Gewerbegebiet östlich Erlenweg" sowie 77. Anderung des Flächen-
nutungsplanes auf dem Gebiet der Stadt Coesfeld
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2)

BaUGB

lhre Email vom 23.11.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitens der Stadt Dülmen werden keine Anregungen zu lhren o.g. Bauleitplänen vorge-
tragen.

lch danke lhnen für die Abstimmung.

Mit freundlichem Gruß
lm Auftrag 

I/t I

{,J tt.l, jtO 
" tlnu t

estriYwiecnel I
Städt. Oberbaurätin

W(ti,t3 /W:)t
l' 7 Uez. 2016

S.nkveöindu4 BIC
Sparka3sew*hün$enand wELADE3wxxx
VR,Bank Weslm0nslenand eG GENoDEMI BoB
votksb.nk Noftuln eG GENoDEMICNO
vorksbankLetE 0arup,RotupeG GENoDEMICND
PostbanKDoNmund PBNKDEFF

DE67 40154530 0013000109
DE03 42361337 0046601100
DE54 40164352 1900042200
DE30 40069 226 00055 9 9 200
DE70 41010046 000s390463

Monlag blsFrelagvonB 30bis 12.00 Uhr
Montäg von 14.00 bls 16.00 uhr
Dondeßtag von 14.00 bs 1300 uhr



 Gemeinde Nottuln 
 Die Bürgermeisterin 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr Montag - Mittwoch von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, 
 Donnerstag  von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung 

Gemeindekasse Nottuln Konto-Nr. Bankleitzahl IBAN BIC Zentrale Verbindungen 

Sparkasse Westmünsterland 82 000 043 401 545 30 DE07 4015 4530 0082 0000 43 WELADE3WXXX Vermittlung:  (02502) 942-0 
Volksbank Nottuln 18 200 401 643 52 DE34 4016 4352 0000 0182 00 GENODEM1CNO Fax: (02502) 942-222 
Volksbank Lette-Darup-Rorup 21 442 00 400 692 26 DE33 4006 9226 0002 1442 00 GENODEM1CND E-Mail: info@nottuln.de 

Postbank Dortmund 41 440 461 440 100 46 DE19 4401 0046 0041 4404 61 PBNKDEFF Internet: http://www.nottuln.de 

 

 
77. Änderung des Flächennutzungsplanes  
Bebauungsplan Nr. 140 „Wohnquartier östlich Erlenweg“      
Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet östlich Erlenweg“  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht der Gemeinde Nottuln sind keine Anregungen bzw. Bedenken für die o.g. Verfahren 

zu äußern. 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 

Deuter 

Gemeinde Nottuln - D - 48292 Nottuln  
 

 
 
 

Bauen und Ordnung 

Stiftsplatz 7/8 
48301 Nottuln 

Es schreibt Ihnen: Herr Deuter 
Zimmer:  715 
Telefon:  02502 / 942-343 
Fax:  02502 / 942-224 
E-Mail:  deuter@nottuln.de 

Nottuln, 24.11.2016 
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